)

STADTVERWALTUNG
NEUSTADT AN DER WEINSTRARE NEUSTADT

an der Weinstrale

Drucksache Nr.: 075/2025

Dezernat |
Federfiihrend: Schule
Anlagen: 3
Az.: 540 de
Beratungsfolge Termin Status | Behandlung
Schultragerausschuss 10.04.2025 0 zur Vorberatung
Stadtrat 28.05.2025 0 zur Beschlussfassung

Beitritt der Stadt Neustadt an der WeinstraBe zum Zweckverband Paul-Moor-Schule Landau in der
Pfalz

Antrag:

Der Stadtrat moge aufgrund der Empfehlung des Schultragerausschusses beschlieRen:
Der Stadtrat stimmt dem Beitritt der Stadt Neustadt an der Weinstrafle zum Zweckverband Paul-
Moor-Schule Landau in der Pfalz zu.

Begriindung:

Zum 1. August 1984 wurde der Zweckverband Paul-Moor-Schule von gegriindet. Aufgabe des
Zweckverbandes ist es die Paul-Moor-Schule Landau als Schule mit dem Férderschwerpunkt
ganzheitliche Entwicklung nach dem Schulgesetz zu unterhalten und zu betreiben. Der
Einzugsbereich der Schule wurde im Jahr 2001 durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
festgelegt und umfasst die Stadt Landau in der Pfalz, den Landkreis Sudliche Weinstrale (mit
Ausnahme der Verbandsgemeinde Herxheim), den Landkreis Germersheim und die stdlichen
Ortsteile von Neustadt an der WeinstralRe (Diedesfeld, Duttweiler, Geinsheim, Hambach und Lachen-
Speyerdorf).

Aktuell werden 156 Kinder beschult, davon 45 Kinder aus der Stadt Landau in der Pfalz, 71 Kinder aus
dem Landkreis Sidliche WeinstraRRe, 21 Kinder aus dem Landkreis Germersheim und 19 Schiiler aus
der Stadt Neustadt an der Weinstral3e.

Der Zweckverband finanziert sich als Umlagehaushalt durch die Verbandsumlage an die Mitglieder
und Nichtmitglieder. Dies bedeutet, dass alle Gebietskdrperschaften, deren Kinder die Paul-Moor-
Schule besuchen, sich anteilsmaBig ihrer Kinderzahlen an den Kosten des Betriebes und der
Unterhaltung der Schule beteiligen. Allerdings haben nur die Mitglieder ein Stimmrecht in der
Verbandsversammlung.

Seit dem Jahr 2017 gab es Gesprache und Verhandlungen zwischen den o.g. Kommunen und der
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion mit dem Ziel, Germersheim und Neustadt in den
Zweckverband aufzunehmen. Dazu mussten viele Einzelfragen geklart werden. Insbesondere liber die



Form der Beteiligung an Investitionskosten wurde zwischen den Beteiligten lange verhandelt.

Der Schultragerausschuss wurde bereits am 05.12.2019 Uber diese Verhandlungen informiert.
Wahrend der Pandemie fanden keine Verhandlungen mehr statt. Ende 2021 wurden die Gesprache
wieder fortgefiihrt und im Spatjahr 2024 lag ein abgestimmter neuer Entwurf der Verbandsordnung
vor.

Die Stadtverwaltung Landau in der Pfalz soll weiterhin die Verwaltungsgeschafte des
Zweckverbandes fuhren.

Nach den jeweiligen Beschllissen der Gremien aller vier beteiligten Gebietskorperschaften muss die
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion der Anderung der Verbandsordnung zustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Jahrlicher Schulkostenbeitrag auf Grundlage der zugewiesenen Schiilerinnen und Schiiler und
anfallenden Investitionen.

Neustadt an der WeinstraBe, 18.03.2025

gez.

Marc Weigel
Oberbiirgermeister



	Anlage
	Typ
	Datum
	Ostatus
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung

